
Arbeitslos – Ihre Rechte

Wer hat Anspruch auf Arbeitslosengeld?

Anspruch auf Arbeitslosengeld haben Sie, wenn Sie
der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen��
die Anwartschaft erfüllen und��
die Bezugsdauer noch nicht erschöpft haben.��

Der Arbeitsvermittlung stehen Sie zur Verfügung, wenn 
Sie

eine unselbstständige Beschäftigung aufnehmen ��
können und dürfen,
arbeitsfähig (das heißt: nicht invalide oder berufs-��
unfähig)
arbeitswillig und��
arbeitslos sind.��

Die Anwartschaft ist erfüllt, wenn innerhalb der letzten 
24 Monate vor der Geltendmachung des Anspruchs  
(= Rahmenfrist) insgesamt mindestens 52 Wochen an 
arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungen 
nachgewiesen werden.

Haben Sie jedoch bereits einmal Arbeitslosengeld oder 
Karenzurlaubsgeld bezogen, so ist die Anwartschaft be-
reits dann erfüllt, wenn Sie innerhalb der letzten 12 Mo-
nate vor der Geltendmachung des  Anspruchs insgesamt 
mindestens 28 Wochen arbeitslosenversicherungspflich-
tige Beschäftigung nachweisen können.

Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres er-
füllen die Anwartschaft, wenn innerhalb der letzten 12 
Monate vor der Geltendmachung insgesamt mindestens 
26 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäf-
tigung nachgewiesen werden.

Außerdem kann die Rahmenfrist von 24 bzw. 12 Monaten 
bei Vorliegen bestimmter im Gesetz erschöpfend aufge-
zählter Tatbestände (z. B. Fortbildung, Karenzgeld oder 
Kinderbetreuungsgeld) um maximal fünf Jahre verlän-
gert werden. 

Arbeitszeiten die bereits einmal für den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld herangezogen wurden, können für die 
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Beurteilung der Anwartschaft nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Wie lange gebührt das Arbeitslosengeld?

Die Dauer des Arbeitslosengeldbezuges ist einerseits von 
der vorangegangenen Beschäftigungsdauer und vom Al-
ter abhängig. Das Arbeitslosengeld gebührt für einen ma-
ximalen Zeitraum von 20, 30, 39 und 52 Wochen.

20 Wochen��
	 beträgt die Mindestbezugsdauer des Arbeitslosen-

geldbezuges. Sie erhalten Arbeitslosengeld für die 
Dauer von 

30 Wochen,��
	 wenn Sie innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Gel-

tendmachung des Anspruchs insgesamt 156 Wo-
chen (= 3 Jahre) arbeitslosenversicherungspflichtig 
beschäftigt waren.

39 Wochen��
	 beträgt die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 

dann, wenn Sie bei Geltendmachung des Anspruchs 
das 40. Lebensjahr bereits vollendet haben und in 
den letzten 10 Jahren vor der Geltendmachung min-
destens 312 Wochen (= 6 Jahre) arbeitslosenversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren.

52 Wochen ��
	 beträgt die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 

schließlich dann, wenn Sie bei Geltendmachung des 
Anspruchs das 50. Lebensjahr vollendet haben und 
in den letzten 15 Jahren vor der Geltendmachung 
mindestens 468 Wochen (= 9 Jahre) arbeitslosen-
versicherungspflichtig beschäftigt waren.
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Berücksichtigung ausländischer  
Arbeitszeiten

Sofern es sich um eine Beschäftigung in EWR-Staaten 
(EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, Liechtenstein und 
Norwegen) handelt oder Beschäftigung in Ländern, mit 
denen zwischenstaatliche Abkommen über die Arbeits-
losenversicherung (z. B. Schweiz) bestehen, sind auch 
ausländische Arbeitszeiten für die Beurteilung von An-
wartschaft und Bezugsdauer heranzuziehen.  

Höhe des Arbeitslosengeldes

Das Arbeitslosengeld besteht aus einem Grundbetrag, 
dem Ergänzungsbetrag und den Familienzuschlägen. 
Für die Berechnung herangezogen wird das beim Haupt-
verband der Sozialversicherungsträger gespeicherte Jah-
reseinkommen. Bei Antragstellung in der ersten Jahres-
hälfte (1. 1. – 30. 6.) wird das gespeicherte Einkommen 
aus dem Vorvorjahr, bei Antragstellung in der zweiten 
Jahreshälfte (1. 7. – 31. 12.) das aus dem Vorjahr heran-
gezogen.

Für Frauen und Männer ab dem 45. Lebensjahr bleibt 
im Falle des Eintrittes von Arbeitslosigkeit die in diesem 
Zeitpunkt bestehende Bemessungs- bzw. Berechnungs-
grundlage bis zum Pensionsfall gewahrt, es sei denn, es 
ergibt sich ein höheres Entgelt für die Berechnung.

Ergibt sich bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes, 
dass das tägliche Arbeitslosengeld unter dem Ausgleichs-
zulagenrichtsatz nach dem ASVG (2009: € 772, 40 mo-
natlich) liegt, gebührt ein Ergänzungsbetrag.

Zusätzlich zum Grundbetrag des Arbeitslosengeldes ge-
bührt für unterhaltspflichtige Familienangehörige zu deren 
Unterhalt tatsächlich beigetragen wird, Familienzuschläge 
in der Höhe von € 0,97 pro Kalendertag.

Wie wird der Anspruch geltend gemacht?

Zuständig für die Beantragung des Arbeitslosengeldes ist 
das Arbeitsmarktservice des Wohnsitzes. Der Antrag ist 
persönlich beim Arbeitsmarktservice zu stellen.
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Wichtig ist,
dass die Geltendmachung des Anspruches �� möglichst 
unverzüglich nach Eintritt der Arbeitslosigkeit erfolgt, 
da das Arbeitslosengeld frühestens erst ab dem Tag 
der Geltendmachung gebührt.
Vom Arbeitsmarktservice ist Ihnen anlässlich der Gel-��
tendmachung des Anspruches ein Antragsformular 
mit Datumsaufschrift (dadurch wird der Tag der Gel-
tendmachung bezeichnet) auszuhändigen.
Weiters wird Ihnen ein �� Termin für die Rückgabe des 
ausgefüllten Antragsformulars und für die Abgabe der 
erforderlichen Unterlagen bekanntgegeben und auf 
dem Antrag vermerkt. Dieser Termin ist unbedingt 
(auch wenn noch Unterlagen fehlen) und zwar eben-
falls durch persönliche Vorsprache, einzuhalten.
Die bei der Rückgabe des Antragsformulars �� erfor-
derlichen Unterlagen sind auf dem Antragsformular 
aufgezählt. Dokumente, über die Sie bereits verfügen, 
wie E-Card, Meldzettel, Lichtbildausweis, Geburtsur-
kunden der Kinder, sollten schon bei der ersten Vor-
sprache mitgebracht werden. 
Können bis zum vorgeschriebenen Rückgabetermin ��
nicht alle Unterlagen beigebracht werden, so ist vom 
Arbeitsmarktservice ein neuer Rückgabetermin zu 
bestimmen.
Bei �� Nichteinhalten ohne triftigen Grund wird das 
Arbeitslosengeld erst ab dem Tag der Rückgabe des 
Antragsformulars gewährt (nachweisliche Krankheit 
wäre zum Beispiel ein triftiger Grund).

Auszahlung

Das Arbeitslosengeld wird netto ohne Abzüge ausbezahlt. 
Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes erfolgt um den 8. 
bzw. 10. des Folgemonats auf das von Ihnen angegebene 
Konto bzw. per Post.

Krankenversicherung

Während des Bezuges von Arbeitslosengeld sind Sie, 
ohne Beiträge entrichten zu müssen, krankenversichert. 
Grundsätzlich gilt der Krankenversicherungsschutz auch 
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für Ihre Angehörigen, sofern diese nicht selbst versichert 
sind. 

Pensionsversicherung

Zeiten des Bezuges des Arbeitslosengeldes werden in 
der Pensionsversicherung jedenfalls berücksichtigt. Es 
ist eine Berücksichtigung als Ersatzzeit oder Beitragszeit 
möglich.

Notstandshilfe

Wer hat Anspruch auf Notstandshilfe?

Wenn Sie nach Ausschöpfung Ihres Anspruchs auf Ar-
beitslosengeld arbeitslos sind und der Arbeitsvermittlung 
zur Verfügung stehen, haben Sie Anspruch auf Notstands-
hilfe, sofern Sie

arbeitsfähig (das heißt: nicht invalide oder berufsunfä-��
hig) und arbeitswillig sind und
sich in �� Notlage befinden.

Notlage

Bei der Ermittlung der Notlage wird auf Ihr eigenes Ein-
kommen (zum Beispiel aus Vermietung oder Verpachtung, 
Witwen- bzw. Witwerpension) sowie auf das Einkommen 
Ihres (Ihrer) im gemeinsamen Haushalt lebenden Gatten 
(-in)/Lebensgefährten(-in) Bedacht genommen. 

Das Einkommen Ihres mit Ihnen im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Ehepartners/Lebensgefährten wird nach 
einem bestimmten Anrechnungsmodus auf Ihre Not-
standshilfe angerechnet.

Bei getrennt lebenden Ehepartnern wird, wenn keine 
Unterhaltszahlungen geregelt sind, ein fiktiver Unterhalt 
angenommen, der als eigenes Einkommen angerechnet 
wird.
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Für die Angehörigen wird jedoch eine sogenannte Frei-
grenze gewährt, sodass deren Einkommen nicht im 
vollen Ausmaß zur Beurteilung der Notlage herangezo-
gen wird.

Wie lange gebührt die Notstandshilfe?

Die Notstandshilfe gebührt zeitlich unbegrenzt, wird je-
doch jeweils für höchstens 52 Wochen zuerkannt. Danach 
muss sie erneut beantragt werden.

Höhe der Notstandshilfe

Die Notstandshilfe beträgt grundsätzlich 92 Prozent des 
Grundbetrages des Arbeitslosengeldes. Wenn aber der 
Grundbetrag des Arbeitslosengeldes nicht höher als der 
Ausgleichszulagenrichtsatz des ASVG ist (2009: € 772,40) 
so beträgt die Notstandshilfe 95 Prozent des Grundbe-
trages des Arbeitslosengeldes.

Antragstellung

Die Antragstellung hat beim Arbeitsmarktservice zu erfol-
gen. Es gelten die Bestimmungen über die Beantragung 
des Arbeitslosengeldes sinngemäß.

Krankenversicherung 

Die Bestimmungen über den Krankenversicherungsschutz 
während des Arbeitslosengeldbezuges gelten sinngemäß 
auch bei der Notstandshilfe. 

Pensionsversicherung

Die Bestimmungen über Pensionsversicherung während 
des Arbeitslosengeldbezuges gelten sinngemäß.

Erhalten Sie keine Notstandshilfe aufgrund der Anrech-
nung des Einkommens des Parters/der Partnerin und 
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bleiben Sie beim Arbeitsmarktservice Arbeit suchend 
vorgemerkt, werden Sie durch das Arbeitsmarktservice 
pensionsversichert.

Pensionsvorschuss

Voraussetzung

Stellen Sie während des Bezuges von Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe einen Pensionsantrag, müssen Sie 
das Arbeitsmarktservice darüber informieren und erhalten 
dann einen Pensionsvorschuss.

Ein Pensionsvorschuss ist auch im aufrechten Arbeits-
verhältnis möglich, wenn kein Anspruch auf Krankengeld 
mehr besteht („ausgesteuert“) und Sie auch keinen An-
spruch auf Bezahlung durch den Arbeitgeber haben.

Wie lange gebührt der Pensionsvorschuss?

Bis zur Erledigung Ihres Antrages auf die beantragte Pen-
sion können Sie den Pensionsvorschuss beziehen, sofern 
Sie, abgesehen von der Arbeitswilligkeit bzw. Arbeitsfä-
higkeit, die Voraussetzungen für das Arbeitslosengeld 
bzw. die Notstandshilfe erfüllen. 

Hinsichtlich der Beantragung, Auszahlung, Bezugsdauer 
und Krankenversicherung gelten die Bestimmungen für 
das Arbeitslosengeld sinngemäß.

Höhe des Pensionsvorschusses

Die Vorschussleistung ist in der Höhe des Arbeitslosen-
geldes bzw. der Notstandshilfe zu gewähren, höchstens 
jedoch im Ausmaß von 

€��  29,54 (2009) pro Tag (bei Beantragung einer Invali-
ditäts- bzw. Berufungsunfähigkeitspension
€��  35,80 (2009) pro Tag (bei Beantragung einer Alters-
pension)
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Achtung!
Wird Ihnen die beantragte Pension nicht zuerkannt und 
wäre Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld höher als der 
maximale Pensionsvorschuss, erfolgt keine Nachzah-
lung des Differenzbetrages.

Was noch zu beachten ist

Anzeigepflicht

Wenn Sie eine der angeführten Leistungen beziehen, sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, jede Arbeitsaufnahme (un-
selbstständig, selbstständig, geringfügig, ...) unverzüg-
lich der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktser-
vice zu melden.

Alle Änderungen, die Ihren Leistungsanspruch beein-
flussen können, wie z. B. Änderungen der wirtschaft-
lichen Verhältnisse (das ist z. B. Arbeitsaufnahme des 
Partners oder der Kinder, Pensionsbeantragung bzw. 
-zuerkennung) ohne Verzug, spätestens jedoch binnen 
einer Woche, der zuständigen regionalen Geschäftsstelle 
des AMS zu melden.

Es empfiehlt sich, diese Anzeigen per eingeschriebenen 
Brief, nicht jedoch telefonisch, einzubringen. 

Außerdem müssen Sie sich nach jeder Unterbrechung 
(z. B. Krankenstand, Auslandsaufenthalt) sofort und per-
sönlich bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle 
des AMS vorsprechen müssen, damit Sie Arbeitslosen-
geld oder Notstandshilfe weiter beziehen können.

Recht auf Bescheiderteilung

Wird Ihr Antrag auf eine Leistung nicht oder nicht voll-
inhaltlich bewilligt, so darf er grundsätzlich nur durch 
schriftlichen Bescheid, der vom Arbeitsmarktservice zu 
begründen ist, abgewiesen werden.
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In Zweifelsfällen (z. B. hinsichtlich Beginn, Dauer oder 
Ausmaß der Ihnen zuerkannten Leistung) haben Sie das 
Recht, einen begründeten Bescheid zu verlangen.

Rechtsmittel

Gegen einen Bescheid des Arbeitsmarktservice können  
Sie binnen zwei Wochen ab Zustellung des Bescheides 
eine Berufung erheben. Die Berufung ist beim Arbeits-
marktservice einzubringen.

wien.arbeiterkammer.at
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